
Satzung der Stadt Meißen 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Meißen-Cölln“ 

gemäß § 142 Abs. 1, 3 und 4 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 1 des 

Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBl. I S. 3316) vom 27.12.2006 
 
 

§ 1 Festlegung des Sanierungsgebietes 
Zur Behebung städtebaulicher Missstände durch Sanierungs- und Baumaßnahmen wird das in § 2 
näher bezeichnete Gebiet von Meißen gemäß §§ 136 ff. BauGB – Besonderes Städtebaurecht – als 
Sanierungsgebiet förmlich festgelegt. Es erhält die Bezeichnung „Meißen-Cölln“. 
 

§ 2 Geltungsbereich 
(1)  Der räumliche Geltungsbereich des Sanierungsgebietes wird begrenzt: 

a) im Norden ab Elbberg, südliche Bahnhofstraße, westliche Grundstücksgrenze des 
Grundstücks Großenhainer Straße 3 und nördlichen Flurstücksgrenze der Grundstücke 
Großenhainer Straße 3 bis 9 bis Ludwig-Richter-Berg, dessen westliche Grenze bis 
nördliche Grenze des Grundstücks Großenhainer Straße 19, östliche Grenze Grundstück 
Großenhainer Straße 19 mit Verbindungslinie bis östliche Grenze Großenhainer Straße 2 
(Bahnhof), Verbindungslinie bis nordwestliche Ecke des Flurstücks 121 (ehemaliger 
Busbahnhof), südliche Grenze der Bahnanlagen bis östliche Ecke der Fabrikstraße; 

b) im Osten die östliche Grenze der Fabrikstraße bis Moritzburger Platz mit Verbindungslinie 
bis einschließlich westlicher Teil der Max-Haarig-Straße; 

c) im Süden westlicher Teil der Rühlingstraße, Zaschendorfer Straße, Robert-Koch-Platz, 
Cöllner Straße, südlich der Cöllner Straße 18 bis Loosestraße 17, östliche Begrenzung 
der Loosestraße bis Herbert-Böhme-Straße, Herbert-Böhme-Straße bis Dresdner Straße 
31, dann Verbindungslinie bis nördliche Grenze MI-Projekt-Wohnanlage bis Leinpfad; 

d) im Westen Leinpfad bis Elbberg/Bahnhofstraße. 
 
(2)  Die dieser Satzung beigefügte Karte (Anlage 1) mit der Abgrenzung des Sanierungsgebietes 

 „Meißen-Cölln“ dient nur zur Information. 
  
(3)  Der sachliche Geltungsbereich des Sanierungsgebietes beschränkt sich auf städtebauliche 

 Sanierungsmaßnahme im Sinne der §§ 136 ff. BauGB. Er wird eingeschränkt durch die 
 Bestimmung des Hauptbahnhofes Meißen und seiner im Sanierungsgebiet befindlichen 
 Bahnbetriebsanlagen (Betriebsanlagen der Eisenbahn der Deutschen Bahn AG). Die 
 Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes für die in dem Geltungsbereich des Sanierungs-
 gebietes liegenden Bahnbetriebsanlagen bleibt unberührt. 

 

§ 3 Sanierungsziele 
(1) Durch den Beschluss des Stadtrates der Stadt Meißen vom 03.12.2008, Beschluss-Nr. 
 08/4/183 über die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen, die Begründung der 
 Sanierungsnotwendigkeit und die Sanierung des Gebietes auf der Grundlage des Neu-
 ordnungskonzeptes sowie die damit verbundenen Maßnahmen sind die Ziele der Sanierung 
 bestimmt. Die Ergebnisse der vorbereitenden Untersuchungen liegen auf Dauer zur 
 Einsichtnahme während der Dienstzeiten im Baudezernat, Leipziger Straße 10, Zimmer 105 
 aus. 
 
(2)  Das Neuordnungskonzept und die Sanierungsziele sind im Verlauf der Sanierung fort- 
 zuschreiben und zu präzisieren. 
 

§ 4 Verfahren 
Die Sanierung wird im umfassenden Verfahren gemäß § 142 Abs. 1, 3 und 4 unter Anwendung des 
Dritten Abschnitts der Besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der  
§§ 152 bis 156a BauGB durchgeführt. 



§ 5 Durchführungszeitraum 
Die Durchführung der Sanierung des Gebietes Meißen-Cölln soll längstens gemäß § 142  
Abs. 3 nach 15 Jahren beendet sein, spätestens mit Ablauf des Jahres 2023. Diese Frist kann durch 
Beschluss des Stadtrates der Stadt Meißen verlängert werden. 

§ 6 Inkrafttreten 
Die Sanierungssatzung für das Gebiet Meißen-Cölln wird gemäß § 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer 
ortsüblichen Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
 
 
 
Meißen, am 04.12.2008 
 
 
 
 
Olaf Raschke 
Oberbürgermeister    Siegel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise auf Rechtsfolgen der Satzung 
(1) Die Festlegung des Sanierungsgebietes bewirkt, dass in diesem Gebiet die Vorschriften des 
2. Kapitels des BauGB Anwendung finden. Nach § 4 der Sanierungssatzung werden die besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften des dritten Abschnittes (§§ 152 bis 156a BauGB) angewendet. Auf 
diese Bestimmungen wird gemäß § 143 Abs. (1) BauGB besonders hingewiesen. 
Die §§ 152 bis 156 BauGB haben folgenden Wortlaut: 
 

§ 152 Anwendungsbereich 
Die Vorschriften dieses Abschnittes sind im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet anzuwenden, 
sofern die Sanierung nicht im vereinfachten Verfahren durchgeführt wird. 

§ 153 Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Kaufpreise, 
Umlegung 
(1) Sind aufgrund von Maßnahmen, die der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach den Vorschriften dieses Gesetzbuches 
Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen zu gewähren, werden bei deren Bemessung 
Werterhöhungen, die lediglich durch die Aussicht auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder ihre 
Durchführung eingetreten sind, nur insoweit berücksichtigt, als der Betroffene diese Werterhöhungen 
durch eigene Aufwendungen zulässigerweise bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen 
Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt sind zu berücksichtigen. 
(2) Liegt bei der rechtsgeschäftlichen Veräußerung eines Grundstücks sowie bei der Bestellung 
oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Gegenwert für das Grundstück oder das Recht 
über dem Wert, der sich in Anwendung des Absatzes 1 ergibt, liegt auch hierin eine wesentliche 
Erschwerung der Sanierung im Sinne des § 145 Abs. 2. Dies gilt nicht, wenn in den Fällen des § 154 
Abs. 3 Satz 2 oder 3 die Verpflichtung zur Entrichtung des Ausgleichsbetrags erloschen ist. 
(3) Die Gemeinde oder der Sanierungsträger darf beim Erwerb eines Grundstücks keinen 
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt. In 
den Fällen des § 144 Abs. 4 Nr. 4 und 5 darf der Bedarfsträger keinen höheren Kaufpreis vereinbaren, 
als er sich in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 ergibt. 



(4) Bei der Veräußerung nach den §§ 89 und 159 Abs. 3 ist das Grundstück zu dem Verkehrswert 
zu veräußern, der sich durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets ergibt. § 154 Abs. 5 ist dabei auf den Teil des Kaufpreises entsprechend 
anzuwenden, der der durch die Sanierung bedingten Werterhöhung des Grundstücks entspricht. 
(5) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet sind 
1. Absatz 1 auf die Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 2 und im Falle der Geldabfindung nach § 59 
Abs. 2 und 4 bis 6 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2 entsprechend anzuwenden; 
2. Wertänderungen, die durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiets eintreten, bei der Ermittlung von Werten nach § 57 Satz 3 und 4 und im Falle des 
Geldausgleichs nach § 59 Abs. 2 sowie den §§ 60 und 61 Abs. 2 zu berücksichtigen; 
3. § 58 nicht anzuwenden. 

§ 154 Ausgleichsbetrag des Eigentümers 
(1) Der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks 
hat zur Finanzierung der Sanierung an die Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu entrichten, 
der der durch die Sanierung bedingten Erhöhung des Bodenwertes seines Grundstücks entspricht. 
Miteigentümer haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 
Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil heranzuziehen. Werden 
im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Erschließungsanlagen im Sinne des §127 Abs. 2 
hergestellt, erweitert oder verbessert, sind Vorschriften über die Erhebung von Beiträgen für diese 
Maßnahmen auf Grundstücke im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden. Satz 3 
gilt entsprechend für die Anwendung der Vorschriften über die Erhebung von 
Kostenerstattungsbeträgen im Sinne des § 135 a Abs. 3. 
(2) Die durch die Sanierung bedingte Erhöhung des Bodenwerts des Grundstücks besteht aus 
dem Unterschied zwischen dem Bodenwert, der sich für das Grundstück ergeben würde, wenn eine 
Sanierung weder beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, 
der sich für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche Neuordnung des förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiets ergibt (Endwert). 
(2a) Die Gemeinde kann durch Satzung bestimmen, dass der Ausgleichsbetrags abweichend von 
Absatz 1 Satz 1 ausgehend von dem Aufwand (ohne die Kosten seiner Finanzierung) für die 
Erweiterung oder Verbesserung von Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
(Verkehrsanlagen) in dem Sanierungsgebiet zu berechnen ist; Voraussetzung für den Erlass der 
Satzung sind Anhaltspunkte dafür, dass die sanierungsbedingte Erhöhung der Bodenwerte der 
Grundstücke in dem Sanierungsgebiet nicht wesentlich über der Hälfte dieses Aufwands liegt. In der 
Satzung ist zu bestimmen, bis zu welcher Höhe der Aufwand der Berechnung zu Grunde zu legen ist; 
sie darf 50 vom Hundert nicht übersteigen. Im Geltungsbereich der Satzung berechnet sich der 
Ausgleichsbetrag für das jeweilige Grundstück nach dem Verhältnis seiner Fläche zur Gesamtfläche; 
als Gesamtfläche ist die Fläche des Sanierungsgebiets ohne die Flächen für die Verkehrsanlagen zu 
Grunde zu legen. § 128 Abs. 1 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 
(3) Der Ausgleichsbetrag ist nach Abschluss der Sanierung (§§ 162 und 163) zu entrichten. 
Die Gemeinde kann die Ablösung im Ganzen vor Abschluss der Sanierung zulassen; dabei kann auch 
ein höherer Ausgleichsbetrag vereinbart werden. Die Gemeinde soll auf Antrag des Ausgleichs-
betragspflichtigen den Ausgleichsbetrag vorzeitig festsetzen, wenn der Ausgleichsbetragspflichtige an 
der Festsetzung vor Abschluss der Sanierung ein berechtigtes Interesse hat und der Ausgleichsbetrag 
mit hinreichender Sicherheit ermittelt werden kann. 
(4) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag durch Bescheid an; der Betrag wird einen 
Monat nach der Bekanntgabe des Bescheids fällig. Vor der Festsetzung des Ausgleichsbetrags ist 
dem Ausgleichsbetragspflichtigen Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung der für die 
Wertermittlung seines Grundstücks maßgeblichen Verhältnisse sowie der nach § 155 Abs. 1 
anrechenbaren Beträge innerhalb angemessener Frist zu geben. Der Ausgleichsbetrag ruht nicht als 
öffentliche Last auf dem Grundstück. 
(5) Die Gemeinde hat den Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in ein Tilgungsdarlehen 
umzuwandeln, sofern diesem nicht zugemutet werden kann, die Verpflichtung bei Fälligkeit mit 
eigenen oder fremden Mitteln zu erfüllen. Die Darlehensschuld ist mit höchstens 6 vom Hundert 
jährlich zu verzinsen und mit 5 vom Hundert zuzüglich der ersparten Zinsen jährlich zu tilgen. Der 
Tilgungssatz kann im Einzelfall bis auf 1 vom Hundert herabgesetzt werden und das Darlehen niedrig 
verzinslich oder zinsfrei gestellt werden, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung 
unbilliger Härten oder zur Vermeidung einer von dem Ausgleichsbetragspflichtigen nicht zu 
vertretenden Unwirtschaftlichkeit der Grundstücksnutzung geboten ist. Die Gemeinde soll den zur 
Finanzierung der Neubebauung, Modernisierung oder Instandsetzung erforderlichen 



Grundpfandrechten den Vorrang vor einem zur Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten 
Grundpfandrecht einräumen. 
(6) Die Gemeinde kann von den Eigentümern auf den nach den Absätzen 1 bis 4 zu 
entrichtenden Ausgleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald auf dem Grundstück 
eine den Zielen und Zwecken der Sanierung entsprechende Bebauung oder sonstige Nutzung 
zulässig ist; die Absätze 1 bis 5 sind sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 155 Anrechnung auf den Ausgleichsbetrag, Absehen 
(1) Auf den Ausgleichsbetrag sind anzurechnen, 
1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile oder Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die 
bereits in einem anderen Verfahren, insbesondere in einem Enteignungsverfahren berücksichtigt 
worden sind; für Umlegungsverfahren bleibt Absatz 2 unberührt, 
2. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer zulässigerweise durch eigene 
Aufwendungen bewirkt hat; soweit der Eigentümer gemäß §147 Abs. 2 Ordnungsmaßnahmen 
durchgeführt hat, sind jedoch die ihm entstandenen Kosten anzurechnen, 
3. die Bodenwerterhöhungen des Grundstücks, die der Eigentümer beim Erwerb des Grundstücks als 
Teil des Kaufpreises in einem den Vorschriften der Nummern 1 und 2 sowie des § 154 
entsprechenden Betrag zulässigerweise bereits entrichtet hat. 
(2) Ein Ausgleichsbetrag entfällt, wenn eine Umlegung nach Maßgabe des § 153 Abs. 5 
durchgeführt worden ist. 
(3) Die Gemeinde kann für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet oder für zu bezeichnende 
Teile des Sanierungsgebietes von der Festsetzung des Ausgleichsbetrags absehen, wenn: 
1. eine geringfügige Bodenwerterhöhung gutachtlich ermittelt worden ist und 
2. der Verwaltungsaufwand für die Erhebung des Ausgleichsbetrags in keinem Verhältnis zu den 
möglichen Einnahmen steht. Die Entscheidung nach Satz 1 kann auch getroffen werden, bevor die 
Sanierung abgeschlossen ist. 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall von der Erhebung des Ausgleichsbetrags ganz oder 
teilweise absehen, wenn dies im öffentlichen Interesse oder zur Vermeidung unbilliger Härten geboten 
ist. Die Freistellung kann auch vor Abschluss der Sanierung erfolgen. 
(5) Im Übrigen sind die landesrechtlichen Vorschriften über kommunale Beiträge einschließlich 
der Bestimmungen über die Stundung und den Erlass entsprechend anzuwenden. 
(6) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen oder Kosten für die Errichtung oder 
Änderung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen im Sinne des § 148 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
entstanden, hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit sie über den nach § 154 und Absatz 1 
ermittelten Ausgleichsbetrag hinausgehen und die Erstattung nicht vertraglich ausgeschlossen wurde.  
 

§ 156 Überleitungsvorschriften zur förmlichen Festlegung 
(1) Beitragspflichten für Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Abs. 2, die vor der 
förmlichen Festlegung entstanden sind, bleiben unberührt. Entsprechendes gilt für Kosten-
erstattungsbeträge im Sinne des § 135a Abs. 3. 
(2) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets in einem 
Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet bezieht, den Umlegungsplan 
nach § 66 Abs. 1 aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach § 76 getroffen worden, 
bleibt es dabei. 
(3) Hat die Enteignungsbehörde vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets den 
Enteignungsbeschluss nach § 113 für ein in dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen oder ist eine 
Einigung nach § 110 beurkundet worden, sind die Vorschriften des Ersten Kapitels weiter 
anzuwenden. 
 

§ 156a Kosten und Finanzierung der Sanierungsmaßnahme 
(1) Ergibt sich nach der Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme und der 
Übertragung eines Treuhandvermögens des Sanierungsträgers auf die Gemeinde bei ihr ein 
Überschuss der bei der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme 
erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuss auf die 
Eigentümer der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke zu verteilen. Maßgebend sind die 
Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung des Beschlusses über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebiets. Ist nach diesem Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt übertragen worden, so 



steht der auf das Grundstück entfallende Anteil dem früheren Eigentümer und dem Eigentümer, der zu 
einem Ausgleichsbetrag nach § 154 herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu. 
(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden Anteile des Überschusses sind nach dem 
Verhältnis der Anfangswerte der Grundstücke im Sinne des § 154 Abs. 2 zu bestimmen. 
(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr oder 
Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen Haushalts zur Deckung von Kosten der 
Vorbereitung und Durchführung der Sanierungsmaßnahme gewährt worden sind. Im Übrigen 
bestimmt sich das Verfahren zur Verteilung des Überschusses nach landesrechtlichen Regelungen. 
2. Weiterhin wird auf die Genehmigungspflicht gemäß § 144 von Vorhaben, Teilungen und 
Rechtsvorgängen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten sowie auf das allgemeine 
Vorkaufsrecht gemäß § 24 BauGB hingewiesen. 
Die §§ 144 und 24 BauGB haben folgenden Wortlaut: 
 

§ 144 Genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge 
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde 
1. die in § 14 Abs. 1 bezeichneten Vorhaben und sonstigen Maßnahmen; 
2. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis über den Gebrauch oder die 
Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem 
Jahr eingegangen oder verlängert wird. 
(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Gemeinde 
1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und 
Veräußerung eines Erbbaurechts; 
2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts; dies gilt nicht für die Bestellung eines 
Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des § 148 Abs. 2 im Zusammenhang 
steht; 
3. ein schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 oder 2 
genannten Rechtsgeschäfte begründet wird; ist der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden, gilt 
auch das in Ausführung dieses Vertrags vorgenommene dingliche Rechtsgeschäft als genehmigt; 
4. die Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast; 
5. die Teilung eines Grundstücks. 
(3) Die Gemeinde kann für bestimmte Fälle die Genehmigung für das förmlich festgelegte 
Sanierungsgebiet oder Teile desselben allgemein erteilen; sie hat dies ortsüblich bekanntzumachen. 
(4) Keiner Genehmigung bedürfen  
1. Vorhaben und Rechtsvorgänge, wenn die Gemeinde oder der Sanierungsträger für das 
Treuhandvermögen als Vertragsbestandteil oder Eigentümer beteiligt ist; 
2. Rechtsvorgänge nach Absatz 2 zum Zwecke der Vorwegnahme der gesetzlichen Erbfolge; 
3. Vorhaben nach Absatz 1 Nr. 1, die vor der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes 
baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben nach Abs. 1 Nr. 1, von denen die Gemeinde nach 
Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten 
der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung; 
4. Rechtsvorgänge nach Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2, die Zwecken der Landesverteidigung dienen; 
5. der rechtsgeschäftliche Erwerb eines in ein Verfahren im Sinne des § 38 einbezogenen 
Grundstücks durch den Bedarfsträger. 
 

§ 24 Allgemeines Vorkaufsrecht 
(1) Der Gemeinde steht ein Vorkaufsrecht zu beim Kauf von Grundstücken  
1. im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, soweit es sich um Flächen handelt, für die nach dem 
Bebauungsplan eine Nutzung für öffentliche Zwecke oder für Flächen oder Maßnahmen zum 
Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 festgesetzt ist, 
2. in einem Umlegungsgebiet, 
3. in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich  
4. im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus 
und einer Erhaltungssatzung, 
5. im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, soweit es sich um unbebaute Flächen im 
Außenbereich handelt, für die nach dem Flächennutzungsplan eine Nutzung als Wohnbaufläche oder 
Wohngebiet dargestellt ist, 



6. in Gebieten, die nach den §§ 30, 33 oder 34 Abs. 2 vorwiegend mit Wohngebäuden bebaut werden 
können, soweit die Grundstücke unbebaut sind, sowie 
7. in Gebieten, die zum Zweck des vorbeugenden Hochwasserschutzes von Bebauung freizuhalten 
sind insbesondere in Überschwemmungsgebieten. 
Im Falle der Nummer 1 kann das Vorkaufsrecht bereits nach Beginn der öffentlichen Auslegung 
ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst hat, einen Bebauungsplan 
aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen. Im Falle der Nummer 5 kann das Vorkaufsrecht bereits 
ausgeübt werden, wenn die Gemeinde einen Beschluss gefasst und ortsüblich bekannt gemacht hat, 
einen Flächennutzungsplan aufzustellen, zu ändern oder zu ergänzen und wenn nach dem Stand der 
Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der künftige Flächennutzungsplan eine solche Nutzung 
darstellen wird. 
(2) Das Vorkaufsrecht steht der Gemeinde nicht zu beim Kauf von Rechten nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz und von Erbbaurechten. 
(3) Das Vorkaufsrecht darf nur ausgeübt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies 
rechtfertigt. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den Verwendungszweck des 
Grundstücks anzugeben. 
 
 
Weitere Hinweise 
1. Hinweis auf das Dritte Kapitel (sonstige Vorschriften), vierter Abschnitt (Planerhaltung) der 
§§ 214 – 216 BauGB 
2. Hinweis auf Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften (§ 4 Abs. 4 SächsGemO) 
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